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Amtsgericht 
Nordenham

3 C 1611',17

ln dem Rechtsstreit

Prozessbevol I mächligte : 

26954 Nordenham 
Geschäftszeichen: '

gegen

l(läg erin 

unoRechtsanwälte Melchers Partner, Walther-Rathenau-Stra ße i34,

ZPO anZugestellt gem, S 310 Abs. 3 
Klägerl/ertret€r am: 

Beklagterly'ertreter am : 

Nordenham,

Wessels, Justlzangestellte 
als Urkundsbeamtin der Geschäflsstelle

Volkeslm Namen des 

U rteil 

[]eklagte:

Prozessbevollmächtigte: F

I

hat das Amtsgericht 
zum 10,11.2017 am

Erklärungslris;t bisgem. $ 495 a ZPO mit einerNordenham im Verfahren
r3rkannt:für Rechtam Amtsgericht 17 .11.2017 durch die Richterin

EU -CU-os.DOTX
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1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 454,96 € nebst Zinsen in Höhe  
zu zah'von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 25.07.2017 

len. 

2, lm Übrigen wird die Klage abgewiesen, 

3. Der Beklagten werden die Kosten des Rechtsstreits auferlegt, 

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. 

5, Die Berufung wird nicht zugelassen,

il. 

Dter Streitwert wird festgesetzt auf bis zu 500,00 €,
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\/on der Darstellung des

Tatbestandes

rvird gemäß $ 313 a Abs. 1 ZPO abgesehen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist überwiegend begründet, 

l. 

Erstattung der restlichen Repa-Die Klägerin hat gegenüber der Beklagten einen Anspruch auf 
raturkosten in Höhe von 297,90 € gernäß S 1 15 WG.

Darlegungslast zur Sr:ha-Die Klägerin ist durch V,crlage der Reparaturkostenrechnung ihrer 
ein wesentliches Indizrjenshöhe nachgekommern. Hier bildet die tatsächliche Rechnungshöhe 

im Sinne von S 24el Abs. 21ür die Bestimmung des z.ur Herstellung "erforderlichen" Betrages 
zitiert naoh juris).lS, 1 BGB (AG Aachen, lJrteil vom 05, Juli 2016 - 106 C 11/16 - , Rn. 32 - 

gegen ihre Sclrad,ans-llinweise, dass die Klägerin bei der Auswahl de,r Reparaturwerkstatt 
die Höhe der für dieminderungspflicht versloßen hat, liegen nicht vor. Wenn der Geschädigte 

kann, so ist er nach dem BegriflSchadensbeseitigung aufzuwendenden Kosten beeinflussen 
wie auch nach dem letztlich aul 5 242des Schadens und dem Zweck des Schadensers;atzes 

1 BGB unter dem GesichtspunklBGB zurückgehenden Rechtsgedanken des S 254 Abs. 2 S. 
ihm Zumutbaren den wirtschaftli-der Schadensrninderungspflicht gehalten, im Rahmen des 

zu wirtschaftlich vernünftigercheren Weg der Schadensbehebung zu wählen. Das Gebot 
Schadensbehebung verlangt jedoch vom Geschiidigten nicht, zu Gunslen des Schädigers zu 

jedem Fall so zu verhalten, als ob er den Schaden selbst zu tragern hättesparen oder sich in 
üben oder AnstrengungertDenn in letzterem Fall wird der Geschädigte nichrt selten Verzichte 

darstellen uno die,machen, die sich im Verhältnis zum Schädiger als überobligationsmäßig 
dem Bemühen um eine wirtschaft-dieser daher vom Geschädigten nicht verlangen kann, Bei 

Rahmen von S 2413 Abs. 2llich vernünftige Objektivierung des Restitutionsberdarfs darf auch im 
verloren werdern, riass;S. 1 BGB nicht das Grundanliegen von S 249 I3GB aus den Augen

ein möglichst vollständigernämlich dem Geschädigten bei voller Haftung des Schädigers 
106 C 1'1/16 - ,Juli 2016 -Schadensausgleich zuk()mmen soll (AG Aachen, Urteil vom 05.
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glüns;-Flrr. 26, zitiert nach juris). Zu einer Recherche nach einer Reparaturwerkstatt mit einem 

tigeren Angebot war die Klägerin gegenüber der Beklagten nicht verpflichtet. 

€ belau-Sloweit die Beklagte bestreitet, die Reparaturkosten würden sich nicht auf 2,409,18 

fen, ist dieses unsubstantiierte Bestreiten unbeachtlich, 

Stc,weit die Beklagte vorträgt, die Reinigungskosten seien nicht schadensbedingt und könnten 

nicht extra in Rechnung gestellt werden, ist dieser pauschale Einwand ebenfalls nicht sub- 

stantiiert genug. 

f)err Einwand der Beklaglen, die Lackierkosten seien auch deswegen nicht erstattungsfähig, 
r,nreril die tiefen Kratzspuren am vorderen Stoßdämpfer nicht zu dem Schaden am glattfläclrigen 

S;toßfänger des Beklagtenfahrzeug passen würden, ist dieser pauschale Einwand ebenfalls 
unerheblich, zumal die Haftung dem Grunde nach zwischen den Parteien unstreitig ist Vc'n 

der Einholung eines Sachverständigengutachtens hat das Gericht hier abgesehen, da es sich 

bei dem Beweisantritt um einen unzulässigen Ausforschungsbeweis handelt. 

S;o'weit die Beklagte einwendet, es sei ein Abzug ,,neu für alt" durchzuführen, da der Wage,n 

der Klägerin durch die Lackierung und die Ersatzteile eine Verbesserung edahren habe, rler in 

Fl(rhe von 50,09 € und in l-iöhe von 71,75€ vorzunehmen wäre, ist derVortrag der Bekliagtern 

hinsichtlich der Umstände des vorzunehmenden Abzuges ebenfalls unsubstantiiert. Zuderm ist 

nach Auffassung des Gerichts vorliegend ohnehin kein Abzug durchzuführen, wobei siclr dets 

Cierricht diesbezüglich den Ausführungen des Klägervertreters im Schriftsalz vom 19.09.12017, 

Sie,ite 2, anschließt.

2.

t)le Klägerin hat gegenüber der Beklagten ferner einen Anspruch auf Erstattung der gerltend 

gemachten Mietwagenkosten in Höhe von weiteren 157,06 € gemäß S 1 15 WG. 

flerr durch die Instandsetzung eines beschädigten Fahrzeugs bedingte Nutzungsausfall ist 
regelmäßig ein nach S 249 Abs, 2 BGB zu ersetzender Schaden. Der Schädiger hat ihn 1e- 

doch nicht unbegrenzt zu ersetzen. Mietwagenkosten sind grundsätzlich nur insoweit zu er- 
setzen, als dies tatsächlich zur Herstellung des Zustands erforderlich isl, der ohne die Schädi- 
gung bestehen würde. Zur Herstellung erforderlich sind nur die Aufwendungen, die ein ver- 
stäindiger, wirtschaftlich denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig 
und notwendig halten darf. Der Geschädigte ist dabe;i gehalten, im Rahmen des ihm Zumutber- 
ren von mehreren möglichen den wirtschaftlicheren Weg der Schadensbeseitigung zu wählen. 
Dravon, wie sich der Nutzungsbedarf des Geschädigten im Einzelfall während der Entbefrrung 
tatsächlich gestaltet hat, hängt u. a. davon ab, ob dieser sich im Zweifel mit dem inzwischen in 

der Praxis eingespielten Pauschalbetrag begnügen muss oder ob er einen höheren Aufwand 
für Mietwagen der Stadt beanspruchen kann. Ob eine Maßnahme des Geschädigten zLu 

S;r:hadensbeseitigung unwirtschaftlich ist, kann nur mit Blick auf die konkreten Umstände des 
E.inzelfalls entschieden werden.
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eingeholten SachverständigengutachtensGemäß des seitens der Klägerin betragen die Miet- 

Mietrruagen-Fahrzeug, das unstreitig derwagenkosten pro Tag für das streitgegenständliche 
des Sachver-pro Tag 105,00 €. lm Hinblick auf die Vorlagel.lostengruppe 3 zuzuordnen isl 

Mietwagenkosten ihrer Darle-hinsichtlich der Höhe derständigengutachtens ist die Klägerin 
nachgekommen, Die Schwacl'le-Listegungs -und Beweislast nach Auffassung des Gerichts 

dar.eine taugliche Schätzgrundlages;tellt zur Überzeugung des Gerichts 

gegen die^ Schadensm.inderungs-liegt auch kein Verstoßl(ach Auffassung des Gerichtes
der 13ek ag-eingeholt hat. So ist es anpflicht vor, weil dTe Klägerin keine Vergleichsangebote

gewesen wärengünstigere Tarife zugänglichten substantiiert darzulegen, dass deiKlägerin
hat reparieren lassenin dem der Kläger das Fahrzeugund zwar genau in dem Zeitraum,

gerichtsbe-zitiert nach beck-online). Es ist(BGH Urteil vom A2.02,2010, NJW 2010, 1445, 
keinr-'swegsUmgebung der Klägerin in Nordenhaml.iannt, dass es in der lokalen, ländlichen
ins Internetwas auch ein einfacher Blickeinfach ist, einen Mietwagen zeitnah anzumieten, 

;leigt. 

für Mietwagenvon lediglich drei marktführen bieternDie Beklagte hat Internelangebote 
Dit; Vorla-GmbH und mbH & Co'vorgelegt; namentlich  Autovermietung 

11" schon grundsätzlich nicht den Substantiierungsernfonde-uon Screenshots gerrügt 
Schätzungsgrundlagenirng"n zur Erschütterung von anerkannten (vgl. LG Dortmund, Urteil 

dargestellten AngeboteRn, 37) Denn die in den Screenshotsvom 0.1,03.2012, Az.4 S 97/1'1, 
vor-sodass schon keine konkrelen Tatsachens;ind überhaupt nicht konkret und nachprüfbar, 
amüber die Preise und Verfügbarkeitengetragen sind. Die vorgelegten Preise sagen nichts 
Er-stammen. Die Anmietung deslJnfalltag aus, da sie aus einem anderen Anmietzeitraum 

von August 2017; mit-2016. Die Screenshots datierensatzfahrzeuges erlolgte im Dezemb er 
lrin über acht Monate sPäter. 

glegoltenAnmietzejtraum dieselben Bedingungenlfie Schlussfolgerung, dass im relevanten 
gezogen werden. Die Einholung eines Sachverständigengutach-lraben müssen, kann nir;ht 

Ermitt-ungeeignet, da es sich um eine rückwärtsbezogenetens ist in diesem Zusarnmenhang 
der Offenlegurng deshandeln würde und aufgrundlung eines örtlichen Mietpreisniveaus 

Einem Sachverständigen is1Preisangaben führen würde,Zwecks der Abfrage es zu höheren 
von Mietwagen zumauf tatsächliche Verfügbarkeites nicht möglich, die Internetausdrucke 

örtlich ein-genannten Tarifen und hinsichtllch derrelevanten Anmietzeitpunkt zu den dort 
einr: eigen-Vielmehr müsste der Sachverständigeschlägigen Anmietstationen zu überprüfen,

wobei seine Er-verfügbaren Fahrzeugen durchfÜhren,srändige Markterhebung zu aktuell 
die Fraunhof-überlegen sind, auf deren Grundlagekenntismöglichkeiten nicht den Methoden 

er-Liste und der Schwacke-Mietpreisspiegel auszlugeherterstellt wurden. lm Übrigen ist davon 
nicht zielführend ist, detPreis aus einem früheren Zeitraumsei, dass eine Anfrage nach einem

Urteil vonlwerden (vgl. LG Karlsruhe,solche Daten und Prelse nicht bekanntgegeben 
14,0.1.20'1 4, Az. g juris Rn. 14). Nach Auffassung des Gerichts liefe eine;S 396/12, zit. nach 

örtlichen Mietwa'einen Sachverständigen bei densolche Einholung von ,Anfragen durch 
Beklagte hatAusforschungsbeweis hinaus. Diegenanbietern ohnehin auf einen unzulässigen 

ledenfalls
abrer aucnsie selbst bei marktfÜhrenden,nicht ausreichend dargelegt, inwiefern 

Ersatzfahrzeu'zu Verfügbarkeit und Preis derkleineren Mietwagenunternehmen Nach{ragen 
hat.ge zum hier relevanten Zeitpunkt eingeholt 

drei marktfÜh-nicht repräsentativ, da sie nur vonDes Weiteren sind die vorgelegten Angebote
zu berücksichtigten, dass es sich umrenden Anbietern stammen. Es ist 
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handelt und dies eine konkrete Verfügungsmöglichkeit über einen Internetanschluss voraus- 
setzt, weshalb es sich weder um ein allgemeines noch um ein in der konkreten Unfallsituation 
zu13ängliches Angebot handelt, Ein Geschädigter ist in der Regel darauf angewiesen, rnög- 
lir:hst schnell ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt zu bekommen und darf grundsätzlich 
darauf vertrauen, dass der Betrieb, der sein beschädigtes Fahrzeug repariert, einen Ersatz:- 
wagen zu einem angemessenen und üblichen Tarif vermietet. Es ist auch gerichtsbekannt, 
darss Internetbuchungen häufig nur per Kreditkarte möglich sind, Eine Buchung über das lnr- 
terrnet ist dem Unfallgeschädigten grundsätzlich nicht zuzumuten, da nicht jeder Unfzrllge,- 
sr:hädigte über eine Kreditkarte verlügt und darüber hinaus die Verwendung einer Kreditkarte 
aursh gewissen Missbrauchsrisiken unterliegt. Schließlich ist zu beachten, dass Inlernetarnger- 
bote nur dann abgerufen werden können, wenn in die angebotenen Masken nicht nur das 
Anfangsdatum der Anmietzeit eingegeben werden kann, sondern auch das Enddatum, was 
abr:r im Regelfall nach einem Unfall nicht möglich ist, da die Dauer der Reparatur des eigenen 
Fahrzeugs regelmäßig noch nicht endgültig absehbar ist. Die Beklagte hat damit nicht nachr- 
9,3\//iesen, dass für den Geschädigten eine deutlich günstigere Anmietung eines Ersatzfahr- 
zeLrgs möglich gewesen wäre. 

Sclrließlich scheidet die Erstattungsfähigkeit der Mietwagenkosten auch nicht deswegen aus;, 
weil die Beklagte mit dem PKW im Schnitt weniger als 20 km pro Tag fuhr. Zwar kann sich 
daraus, dass ein Fahrzeug nur für geringe Fahrleistungen benötigt wird, die Unwirtschaftlich- 
keit der Anmietung eines Ersatzfahrzeugs ergeben, Bei gewissen Sachverhalten kann aberr 
allerine die Notwendigkeit der ständigen Verfügbarkeit eines Kraftfahrzeugs die Anmiertun,r 
eines Ersatzfahrzeugs rechtfertigen, ohne dass es auf die gefahrene Kilometerleistung; an- 
kornmt. Zu berücksichtigen sind die Umstände, die den Lebensbereich des Geschädigten 
prligen. Als Verletzter der schädigenden Handlung ist ihm im Rahmen des S 249 BGB dasje- 
nige als erforderlich zuzubilligen, was zum Ausgleich des Schadens und der Schadensfolgen 
für seinen Lebensbereich geeignet und nötig ist. Der Geschädigte ist daher grundsätzlich 
niclbt gehalten, seine Lebensumstände im Interesse des Schädigers so einzuschränken, dasrs 
e| rein ulsl1ares schadensgleiches Opfer erbringen muss. Zu den Lebensumständen gehörerr 
etn'as die Wohnverhältnisse, die in einor Großstadt anders als im ländlichen oder dörflir:hen 
Brlreich zu beurteilen sein llönnen. So ist im großstädtischen Bereich mit einem dichten Net;z 
an öffentlichen Verkehrsmitteln - Untergrunclbahn, Straßenbahn, Busverkehr oder hohenr Ta- 
xiau{kommen - dio Nutzung dieser Verkehrsmittel eher zu fordern als im ländlichen Bereich, in 
dernen die Verfügbarkeit eines Privatkraftfahrzeuges geradezu Grundlage der persöniir:hen 
Mobilität und individueller Lebensgestaltung ist. Daher kann auch bei einem Fahrbedarf von 
weniger als 20 km pro Tag die Anmietung eines Ersatzfahrzeuges durch den Geschädigten 
erforderlich sein, wenn er ohne das Mietfahrzeug Erschwernisse auf sich nehmen müsster, fur 
derren Vermeidung er das geschädigte Fahrzeug gerade vorgehalten hat. lnsoweit kommt ein 
petuschaler Tageskilometerbedarf nicht in Betracht, wenn der konkrete Tageskilometerberdarf 

,wer-aufrgrund der Lebensumstände des Betroffenen nicht vorhersehbar ist. Die - im Einzelfall 
tenrl zu erfassende - Grenze ist also nur bzw. erst dann überschritten, wenn die Anmiellungy 
ders Ersatzfahrzeuges allein der Befriedigung der Bequemlichkeit oder eines beharrlichen Sta- 
tus<Jenkens dient (AG Düsseldorf Urt. v, 14,5,2013 - 25 C s93/13, zitiert nach beck-online) 
Vorliegend war einerseits zu beachten, dass die Fahrstrecke der Klägerin lediglich einerr Ki- 
lometer unter der o,g. Grenze lag, ferner - was insoweit gerichtsbekannt ist -,dass es sich bei 
dernr Wohnort der Klägerin in Nordenham um einen ländlichen Bereich handelt, in dem öffent- 
liche Verkehrsmittel nur eingeschränkt verkehren. Insoweit war die Anmietung eines Ersatz- 
fahrzeuges nicht unwirtschaffl ich,
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Die Zinsentscheidung folgt aus $$ ZAe 1,291 ,187 BGB, 

fjinen früheren Verzugszeitpunkt hat die Klägerin nicht schlüssig vorgetragen. Soweit die Be- 

lrlagte mit Schreiben vom 27.01 ,2017 aufgelordert worden ist, die kompletten Bruttoreparatur- 
l.rosten sowie die Mietwagenkosten binnen 3 Tagen zu zahlen, begründet dies die Annahme 
eriner Mahnung im Sinne des 5 2BG Abs. 1 BGB nicht. Auch die Vorausselzungen ders S 286 

l\bs. 2 BGB wurden seitens der insoweit darlegungs- und beweisbelasteten Klägerln nicht 
r/0rgelragen, 

2linsen werden daher erst seit Rechtshängigkeit geschuldet. Eines vorherigen Hinweis;es des 

Gerichts hätte es gemäß $ '139 Abs. 2ZPO nicht bedurft.

Die Klage ist der Beklagten am 24.A7.20'17 zugestellt worden.

1il.

Die Kostenentscheidung folgt aus S 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, die Entscheidung über die ltorlätufi- 
ge Vollstreckbarkeit aus $S 708 Nr. 11,711,713ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrun g

Das Urteil (1,) ist unanfechtbar. 
Die Streitwertfestsetzung (ll.) kann mlt der Beschwerde angefochten werden, Sie ist nur zulässig, wenn 
sie innerhalb von sechs Mclnalen, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig gewor- 

clen ist oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, bei dem Amtsgericht Nordenham, Elahnhof- 
s;traße 56, 26954 Nordenham eingeht. 
Wird der Streitwerl später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt, kann die Besr;hwerde 
innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung der Festsetzung bei dem Gericht 
eingelegt werden, 
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 € übersterigt oder 
das Gericht die Beschwerde zu diesem Beschluss zugelassen hat, 
ileschwerdeberechtigt ist, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Be' 
s;chwerde wird durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der GeschäLftsstelle 

jedendes genannten Gerichts eingelegt, Sie kann auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle einets 
l\mtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang bei dem genannten 
Gericht ankommt. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen. 
Die Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung1 enl,hal- 

len, dass Beschwerde gegen diesen Beschluss eingelegt wird, Soll die Entscheidung nur zum Teil an- 
gefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu bezeichnen.
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Ric;hterin am Amtsgerichl
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Scltlagworte U rteilsdaten ban k

Anmietung außerhalb Öffnungszeiten

i, AufklarungspflichtVermieter

: r Pauschaler Aufschlag für Unfallersatz

: r Direktvermittlung

' ) EE Eigenersparnis-Abzug

ir Erkundigungspflicht

{ Geringfugigkeitsgrenze (gefahrene km)

:- l Zusatzfahrer

{ Schwacke-Mietprersspregel 

Fraunhofer-M ietpreisspiegel

Abtretung 

Not- und Eilsituation

{ Gutachten

: r Mietwagendauer

-l NA Nutzungsausfall

Rechtsanwaltskosten

Zugänglichkeit

H aftu n gsred uz ie ru n gA/ersi ch eru n g

Aktivlegitimation / RDG / Bestrmmtheit der I Sonstiges

t Selbstfahrervermietfahrzeug 

Torrnonnolrl

Grobe Fahrlässigkeit 

i , Polizeiklausel 

V Schadenminderungspflicht 

ll WettbewerbsrechV-verstoß 

ii Zustellung/Abholung 

[ Winterreifen 

Navigation 

Automatrk 

[ ] Anhängerkupplung 

ir Fahrschulausrüstung

r r Kein Mittelwert Fraunhofer-Sichuracke 

, Mittelwert Fraunhofer-Schwacke 

ar Unfallersatztarif 

i- Anspruchsgrund

X Internetangebote 

I Ortliche Zuständiokeit


